
Aufgabenbeschreibung 
 
Der Sekretär des ÖSHZ übt die in Artikel 45 des Grundlagengesetzes vom 08.07.1976 angeführten Aufgaben 
aus und zwar: 

„[…] - §1. Der Sekretär nimmt ohne stimmberechtigt zu sein, an den Sitzungen des Rates und des ständigen 
Präsidiums teil. Er ist insbesondere mit der Abfassung der Protokolle dieser Sitzungen beauftragt. 
Gegebenenfalls erinnert er an die geltenden Rechtsvorschriften, macht auf die Fakten, von denen er Kenntnis hat, 
aufmerksam und sorgt dafür, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Vermerke in den Beschlüssen aufgeführt 
werden. 
 
Er ist verantwortlich dafür, dass die Protokolle dieser Sitzungen und die Beschlüsse dieser Organe in die dazu 
bestimmten Register eingefügt werden. Die Protokolle und Beschlüsse werden vom Präsidenten und vom Sekretär 
unterschrieben. 
 
Der Sekretär kann den Sitzungen aller Sonderausschüsse beiwohnen. 
 
Unter der Autorität des Präsidenten des Sozialhilferates untersucht der Sekretär die Angelegenheiten, leitet die 
Verwaltung und ist der Personalchef. Ihm obliegt die Aufbewahrung der Archive. 
 
Der Sekretär ist verantwortlich für die Buchung der anerkannten Forderungen und der eingegangenen 
Zahlungsverpflichtungen, sowie für die Ausfertigung der Auszahlungs- oder Einziehungsanweisungen. Diese 
Anweisungen werden vom Präsidenten und vom Sekretär unterschrieben. 
 
Der Sekretär arbeitet die Vorentwürfe der Haushaltspläne aus. 
 
Er muss die ihm vom Präsidenten, vom Rat und vom ständigen Präsidium erteilten Anordnungen 
beachten.  […]“ 

 
In seiner Funktion: 
o Achtet er auf die Einsetzung des Sozialhilferates und dessen gutes Funktionieren (gute 

Verwaltungsorganisation) gemäß geltender Gesetzgebung und der Inneren Ordnung des Sozialhilferates; 
o Ist er Schnittstelle zwischen dem ÖSHZ und den institutionellen Akteuren; 
o Berät er Präsident und Sozialhilferat in juristischer und administrativer Hinsicht und ruft gegebenenfalls 

die anwendbaren Rechtsregeln in Erinnerung, er führt die ihm bekannten Fakten in den Beschlüssen an 
und achtet darauf, dass die gesetzlichen Vermerke darin erscheinen; 

o Achtet er auf ein Einhalten der Bestimmungen seitens der Aufsicht; 
o Wohnt er den Sitzungen ohne Stimmrecht bei, verfasst die Protokolle der Sitzungen und sorgt für deren 

Übertragung; 
o Wird die durch den Präsidenten unterzeichnete Korrespondenz der Behörde von ihm gegengezeichnet; 
o Leitet und koordiniert er die Verwaltung, deren Personalchef er ist und in dieser Eigenschaft: 

o Bereitet er die Entwürfe des Organigramms, des Stellenplans und des Statuts des Personals vor und 
nimmt an den diesbezüglichen Konzertierungsverhandlungen auf Ebene der Gemeinde und mit den 
Gewerkschaften teil; 

o Er wacht darüber, dass durch das Personal die Reglementierungen, sowie die Rechte und Pflichten, 
die diesem durch die Anforderungen an einen öffentlichen Dienst im Sinne von Qualität und 
Gleichbehandlung der Bevölkerung auferlegt sind, eingehalten werden; 

o Er achtet auf die Motivation des Personals, so auch durch regelmäßige Bewertungen, sowie durch 
die Ausarbeitung und das umsetzen von Ausbildungsplänen. In diesem Rahmen stellt er ein 
Bewertungsprojekt für jedes einzelne Personalmitglied auf; 

o Er versieht das Sekretariat des Konzertierungsausschusses Gemeinde/ÖSHZ in Zusammenarbeit mit 
dem Generaldirektor der Gemeinde; 

o Mit dem Gefahrenverhütungsberater wacht er über ein Einhalten der Regeln betreffend das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz und organisiert mit dem Berater die Gefahrenverhütung auf Grundlage 
dieser Regeln; 

o Er, oder der von ihm bezeichnete Stellvertreter, nimmt an den Prüfungsjurys zur Anwerbung oder zur 
Ernennung der Mitglieder des Personals teil; 

o kann er Mitgliedern des Personals (mit Ausnahme des Einnehmers), auf begründeten Bericht hin, die 
Disziplinarstrafen der Mahnung und der Rüge auferlegen. 

o Der Sekretär nimmt gegebenenfalls die Vertretungsaufgaben wahr, die ihm durch den Präsidenten oder 
den Sozialhilferat anvertraut wurden. 


